
 

1. Vorsitzender: Hans-Heinrich Held  Moosmühle 2 A 85376 Massenhausen Bankverbindungen: 
2. Vorsitzender: Dietmar Imminger Ludwig-Thoma-Str. 1 85764 Oberschleissheim Raiffeisenbank Neufahrn 
Kassenwart: Anja Fransen Kreuzstr. 18 85748 Garching Kto. 111902  BLZ 70169472 
Techn. Leiter: Jens Moldenhauer Frühlingsstr. 11a 85748 Garching   
Jugendwart: Nadine Held Moosmühle 2A 85376 Massenhausen  

Ländl. Reit- und Fahrverein Massenhausen e.V. 

Absender: 

 

LRFV Massenhausen e.V. 
Moosmühle 2 A 
85376 Massenhausen 
Tel. 0174-9138198 
E-Mail: info@lrfv-massenhausen.de  
Internet: http://www.lrfv-massenhausen.de 

LRFV Massenhausen e.V., Moosmühle 2 A, 85376 Massenhausen  
 

An alle Vereinsmitglieder 

 
 

 
 

 
 

Der Ländl. Reit- und Fahrverein Massenhausen e.V. lädt ein zur 

Jahreshauptversammlung 2008 

Veranstaltungstag/-zeit:   14. März 2008 um 19 Uhr  
Veranstaltungsort: Landgasthof „Alter Wirt“ 

Hauptstr. 36 
85716 Unterschleißheim 

Tagesordnung: 
Top 1     Bericht des 1. Vorsitzenden 
Top 2     Bericht des Kassenwartes 

Top 3     Bericht der Kassenprüfer 
Top 4     Erweiterung der Satzung wie folgt: 

§ 1 Name und Sitz 
 
(4) Der Verein ist Mitglied des Bayer. Landessportverbandes (BLSV) e.V.,und durch die Mitgliedschaft im Regionalverband Oberbayern ebenso 
Mitglied im Bayerischen Reit- und Fahrverband, der Landeskommission für Pferdeleistungsschauen in Bayern sowie der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung e.V. (FN). 
 
§ 7 Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder 
 
(8) Die Mitglieder sind hinsichtlich der Ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, 
1. stets – auch außerhalb von Turnieren – die Grundsätze des Tierschutzes zu beachten, insbesondere die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend 
angemessen zu ernähren, zu pflegen und artgerecht unterzubringen, 
2. den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen, 
3. die Grundsätze artgerechter Pferdeausbildung zu wahren, d.h. ein Pferd nicht unreiterlich zu behandeln, z.B. zu quälen, zu misshandeln oder 
unzulänglich zu transportieren. 
 
(9) Die Mitglieder unterwerfen sich der Leistungsprüfungsordnung (LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer Rechtsordnung. 
Verstöße gegen die dort aufgeführten Verhaltensregeln (§ 920 LPO) können gem. § 921 LPO mir Verwarnung, Geldbußen und/oder Sperren für Reiter 
und/oder Pferd geahndet werden. Außerdem können dem Mitglied die Kosten des Verfahrens auferlegt werden. 
 
§ 16 Kommunikationsmedien 
 
(1) E-Mail und Fax sind neben der postalischen Versendung oder der persönlichen Überbringung als gültige Kommunikationsmedien anzusehen, z.B. 
für den Versand von Einladungen zu Versammlungen und die Annahme von Anträgen. 
 
§ 17 Vergütung 
 
Tätigkeiten im Dienst des Vereins dürfen nach Maßgabe eines Vorstandsbeschlusses vergütet werden 

 
Top 5     Anträge 
Top 6     Sonstiges 

Anträge zur Hauptversammlung müssen spätestens bis 07. März 2008 der Geschäftsführung 
schriftlich vorliegen.  

Gez. H.-H. Held 
1. Vorsitzender 

02. Februar 2008 


